
  Gemeinde Dabel                  
Beschluss - Nr.:BVD-014/2015

Betr.:   2. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Dabel
Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
30.04.2015 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Amt für Zentrale Dienste              17.04.2015

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

X keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei



Begründung:

§ 5 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung regelt derzeit, dass Tagesordnungspunkte, die von einem 
Gemeindevertreter beantragt worden sind, nicht gegen den Willen des Antragstellers von der 
Tagesordnung abgesetzt werden können. Diese Regelung verstößt demnach gegen § 29 Abs. 1 Satz 
4 der Kommunalverfassung M-V. Hierin ist geregelt, dass ein solcher Tagesordnungspunkt durch 
Mehrheitsbeschluss abgesetzt werden kann, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend Gelegenheit 
gegeben wurde, seinen Antrag zu begründen.
Auf Empfehlung der Kommunalaufsicht wie auch des Hauptausschusses Dabel soll die 
Geschäftsordnung, hinsichtlich der o.g. Paragrafen, rechtskonform geändert werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dabel beschließt die 2. Änderung der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung Dabel.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: 11 davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 

Anlagen:
2. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Dabel



2. Änderung der Geschäftsordnung 
der Gemeindevertretung Dabel 

 
 
 

Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Dabel vom 24.03.2011 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
1.) § 5 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter, einer Ortsteilvertretung oder 
dem Bürgermeister beantragt worden sind, dürfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von 
der Tagesordnung genommen werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend 
Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begründen. 
 
 
 
2.) § 18 - Inkrafttreten 
 
Die 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Dabel, d.  
 
 
 
 
     
Herbert Rohde 
Bürgermeister 
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